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Halß⸗Gericht . 389
Sohns Ehweib / oder mit ſeiner Stieffmutter / ſolche Onkeuſchheit ſol⸗

le dem Ehbruch gleich / wie an dem hunderten vnd fuͤnff vnd viertzigſten
Artickel von dem Ehbruch geſchrieben ſtehet / geſtrafft werden / Aber
von neher Vnkeuſchheit / wird vmb Zucht vnd Ergernuß willen / zumel⸗

den vnterlaſſen / Wo aber noch nehere vnd boͤßlichere Vnkeuſchheit ge⸗

uͤbt wuͤrde / ſo ſoll die Straff derhalb nach Rath der Verſtendigen be⸗

ſchwert werden .

Straff der jenen / ſo Eheweiber / Jungfrawen /
oder Cloſterfrawen entfuͤh⸗

ren.

Item / So einer jemand ſein Ehweib / oder ein vnperleumde Jung⸗
fraw / wider deß Ehmannß oder ehlichen Vatters willen / einer vnehr⸗

lichen weiß entfuͤhrt / darumb mag der Ehmann oder Vatter ( vnange⸗

ſehen ob die Ehfraw oder Jungfraw jhren Willen darzu gibt ) peinlich

klagen / vnd der Thaͤtter ſoll mit dem Schwert vom Leben zum Todt

geſtrafft werden . Deßgleichen ſollen geſtrafft werden dieſenen / ſo geiſt ,
lich Cloſterfrawen entfuͤhrn / oder mit ſchemlichen Wercken ſolches zu⸗

thun vnterſtehen .

Straff der Nottzucht .

Item / So jemand einer vnverleumden Ehfrawen / Witttwe / oder

Jungfrawen / mit Gewalt vnd wider ihren Willen / Ihr Jungfrewlich
oder frewlich Ehre nãme / derſelbig Vbelthaͤtter hat das Leben verwůrckt /
vnd ſoll auff Verklagung der benoͤttigten/ in außfuͤrung der Miſſethat /
einem Rauber gleich / mit dem Schwert vom Leben zum Todte gericht

werden . So ſich aber einer ſolches obgemelten Mißhandels frevenll⸗

cher vnd gewaltthetiger weiß / gegen einer vnverleumbden Frawen oder

Jungfrawen vnterſtuͤnde / vnd ſich die Fraw oder Jungfraw / ſein er⸗

wehrt / oder von ſolcher Beſchwernuß ſonſt erꝛett wurde / derſelbig Vbel⸗

J ſiiſ thaͤtter
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